
 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Vorstellung der Studie „Kommunale Wertschöpfung durch Windenergieprojekte im Landkreis 
Rotenburg (Wümme)“ 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis unterstützt die Energiewende u.a. mit dem Ausbau der Windenergie und arbeitet 
daran, die Ausbauziele von Bund und Land im Kreisgebiet umzusetzen. Mit einer Änderung des 
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) sollen mindestens 4,00 % der Kreisfläche als 
„Vorranggebiete Windenergienutzung“ ausgewiesen werden. In absoluten Zahlen entspricht dies 
einer Fläche von 8.288 Hektar. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen 
e.V. (LEE) im Oktober 2023 eine Studie zur kommunalen Wertschöpfung durch 
Windenergieprojekte im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Auftrag gegeben. Mit der Erstellung 
der Studie wurde die Deutsche WindGuard GmbH aus Varel beauftragt. Der Landkreis hat die 
Untersuchung mit 10.000 Euro bezuschusst. 
 
Ziel der Studie ist es, die regionalökonomischen Effekte und die kommunale Wertschöpfung des 
Ausbaus der Windenergie im Kreisgebiet darzustellen. Unter regionalökonomischen Effekten 
werden jene wirtschaftlichen Zuwächse verstanden, die Unternehmen und Landeigentümern 
zugeordnet werden können. Zur kommunalen Wertschöpfung gehören Gewerbesteuern, 
Ersatzgelder, Genehmigungsgebühren sowie die finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG. 
 
Der LEE wird die Ergebnisse zunächst am 21.02.2024 in der Landespressekonferenz 
präsentieren. Ich werde die Studie anschließend in das Kreistagsinformationssystem einstellen.  
 
Die Ergebnisse der Studie sollen in der Sitzung vorgestellt werden. 
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Bezeichnung: 
 
Verordnung über das Naturschutzgebiet „Elmer Berg und Ostewiesen“ 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ ist die 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Ostetal" vom 27.04.1962 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 1962) im Geltungsbereich der 
Naturschutzgebietsverordnung des NSG "Ostetal mit Nebenbächen" aufgehoben worden. 
Nördlich der Stadt Bremervörde ist ein größerer Bereich durch das noch vorhandene o.g. LSG 
„Ostetal“ geschützt. Da weder der Verordnungsinhalt noch die Abgrenzung den heutigen 
Gegebenheiten entsprechen, wird das NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ ausgewiesen und das 
LSG „Ostetal“ im Geltungsbereich aufgehoben. 
 
Ausgehend von der Evaluierung der Schutzwürdigkeit bzw. Schutzbedürftigkeit der 
verbleibenden Restflächen des LSG Ostetal wurde der nördlich gelegenste Teilbereich bei 
Bremervörde weiterhin als schutzwürdig eingestuft. Da dieses Gebiet nach dem 
Landschaftsrahmenplan die Voraussetzungen für ein Naturschutzgebiet erfüllt und sich ein 
erheblicher Teilbereich im Eigentum der öffentlichen Hand befindet erscheint eine Ausweisung 
als Naturschutzgebiet als sachgerecht.  
 
Das ca. 170 ha große NSG umfasst den östlichen Niederungsbereich der Oste mit Ausnahme 
des Gewässers selbst, nördlich der Stadt Bremervörde bis Elm, den Elmer Berg, die Rethwiesen, 
die Lühwiesen und weitere Feuchtgrünlandbereiche und Waldgebiete verschiedener 
Ausprägungen an der Oste. In diesem Bereich wurde der Deich geschlitzt, wodurch die 
Niederungsbereiche entlang des Ostelaufs tidebeeinflusst sind. Aufgrund des Einflusses der 
Gezeiten haben sich zudem zwischen der Stadtgrenze von Bremervörde und dem Elmer Berg 
viele gesetzlich geschützte und naturnahe Grünlandbereiche entwickelt. Der Elmer Berg ist 
zentral geprägt von vielen FFH-Lebensraumtypen (u. a. Heide und Magerrasen) und gesetzlich 
geschützten Biotopen.  
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Das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der anerkannten 
Naturschutzverbände wurde mit Schreiben vom 11.08.2023 eingeleitet. Zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurde der Verordnungsentwurf nebst Karten und Begründung in der Zeit vom 
05.09.2023 bis zum 04.10.2023 durch die Stadt Bremervörde sowie den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) öffentlich ausgelegt Im weiteren Verfahren wurde ein Einzelgespräch mit dem 
hauptsächlich betroffenen Grundstückseigentümer sowie seinem Rechtsbeistand durchgeführt. 
Die aufgrund von Stellungnahmen, Einwendungen sowie des Einzelgespräches erfolgten 
Änderungen des Verordnungsentwurfes sind grau hinterlegt. 
 
Die eingegangenen Anregungen und Bedenken sind ausgewertet worden und als Kurzfassung 
den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung über das 
Naturschutzgebiet "Elmer Berg und Ostewiesen" werden in der anliegenden Fassung 
beschlossen. 
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https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen






– –



–

Naturkundlicher Lehrpfad? Oder doch Schutzgebiet ohne „Remmidemmi“? Die Gesamtheit 

–



beeinträchtigt, da etliche Verkehrsteilnehmer mit Ziel „Elmer Berg“ keine Rücksicht 

gewaschene Wäsche auf der Leine zum Trocknen aufgehängt und Autos vor dem Haus … 

–

Naturschutzgebiet „Elmer Berg und Ostewiesen“ in der Stadt Bremervörde ausgewiesen 



des „Umgebungsschutzes“ eines NSGs können sich die Verbote auch auf das Umfeld 

Verordnung „Elmer Berg und Ostewiesen“ geben.



„

“















–

Formulierung „ “ zu ergänzen, um störempfindliche Arten zu schützen. 



und Anregungen zur Planung Naturschutzgebiet „Elmer Berg und Ostewiesen“

dem geplanten NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ stehe

verbundenen Vorschriften/Verboten zu sehr „auf die Pelle rückt“. Naturschutz gelingt 

–

–

dies auf dem Weg zum Elmer Berg in Verlängerung der Straße „An der 
Oste“ sowie auf dem Feldweg, der von der Straße „Am Mittelberg“ in Richtung Oste 

–



trottende Spaziergänger wie mich mit einem lauten „Aus dem Weg!“ in die Wicken 
Betretungsverbot … da muss ich mich dann demnächst wohl über 

–

Um spätere Missverständnisse zu vermeiden, müssen unter „Freistellungen“ die Bege

geologischen Landesaufnahme (Sondierbohrungen, flache Schürfe, …) aufgenommen 

h genehmigt sein. Wir empfehlen die Verwendung des Satzes „Freigestellt sind: 



–
manches wird ganz offensichtlich „aktiv vergessen oder absichtlich verloren“. Z

–

–



fußläufig von der Straße „An der 
Oste“ sowie der Siedlung entfernt 

angepasst: „Zu den 

–

wolfsabweisender Zaun bereits „ortsüblich“ ist, lässt sich sicherlich streiten und zudem wird 



sich auch so lesen lässt, dass mit der „Neuerrichtung“ nur Ersatzbauten für 

fstellung neuer Zäune von der „Ortsüblichkeit“ abhängig. 
Dieser Begriff lässt sich auch so auslegen, dass die „Ortsüblichkeit“ ein rein tatsächliches 

–



der Straße „Am Mittelberg“ reichen.

die kommunale Straße „Am Mittelberg“

–

–

–

Geplantes Naturschutzgebiet „Elmer Berg und Ostewiesen“ in der Stadt Bremervörde

eines Naturschutzgebiets „Elmer Berg und Ostwiesen“ in 

Die Worte „Freigestellt ist die ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung inklusive Hege der 
Fließgewässer und der Teiche durch den jeweiligen Fischereiberechtigten“ sind durch die 
Worte „Freiq

Fischteichen“ zu ersetzen.



Zuständigkeit herleiten ließe. Im Übrigen umfasst der Begriff „ordnungsgemäße 
schereiliche Nutzung“ bereits die Hegeverpflichtung. Davon zu unterscheiden ist die 







Funktion der Reuse als Hegegerät nach Fischereigesetz (z.B. „Allienentnahme“ Befischung 










–
„ “



–



–

(NSG) „Elmer Berg und Ostewiesen“. Als Anlass der Schutzgebietsausweisung ist die 









–

„Intensivgrünland“ 



„GW“ bezeichneten Bereich der 



Für die darüber hinaus mit „B“ markierten Flächen wird auch noch die Beweidung für einen 

–



sind die Vorgaben für die Flächen, die mit dem Buchstaben „C“ versehen sind. 

Anlage 1 das Wort „Bodenentnahme“ steht. Dieses habe ich orange markiert.



–

Biotoptyp „Intensivgrünland“ 



„Artenarmes Intensivgrünland“. Die 



den Flächen, die mit „B“ oder „C“ gekennzeichnet ist

kommt noch hinzu, dass die Abgrenzung der Flächen mit „B“ oder „C“ keinem in der Natur 



–





zum Entwurf für die Verordnung zur Ausweisung des Naturschutzgebietes „Elmer Berg und

– Biotop „Offene 
Binnendüne“ kartiert und 





geltenden Bagatellgrenze von 150 € für den 



bietes „Ostetal" 





Wie die Ausführung zeigt, hat die potentiellen Ausweisung des Naturschutzgebietes „

nicht im bisherigen Landschaftsschutzgebiet „Ostetal"



–





„
“







–





ellt zudem 20 Pensionspferden (Umsatz 50.000 € pro 







„ “





–

– Landesforsten zu vertretenden öffentlichen Belange „Forstwirtschaft“ nachfolgende 

klimatischen Bedingungen und damit einhergehenden „neuen“ Schadbildern in 

Abs. 7 Nr.1 d): Der Begriff „vornehmlich“ ersc



erfolgte. Hier wurden auf Nachfrage „Sachgründe“ ins Feld 
– mehr „PR

Harakiri“ ist kaum möglich! 



Sommerweide durchgeführten „Pflegemaßnahmen“: Durch gr

–

–

Leider tut „Kollege Wasserbüffel“ nicht immer das, was er soll: Wie auf dem höher 

– die Heide wurde gänzlich (bis auf den „blanken“ Boden) 



–
–

den Wasserhaushalt des Bodens spielen („Bremsung“ des Regenwassers durch das 

–

ungshorizonte (Bh und Bhs) bilden die Geländeoberfläche (gut für „Erdbienen und 
Co.“) aber letztere nehmen v. a. im ausgetrockneten Zustand kaum/nur verzögert Wasser 

denn über „try and error“ erhöht sich unser Stand der Kenntnisse … ansonsten wäre die 

konstruktiven Beitrag zur weiteren Planung des NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ sowie 



Aufmerksamkeit, sollten Sie „ tapfer durchgehalten“ und sich die Zeit genommen haben, 

Wie bereits in meiner Stellungnahme zum LSG „An der Mehde“ angemerkt, halten 

Bäume „tot“ sind. Hier fehlt auch in der geänderten Formulierung eine Abgrenzung 
zwischen „frischem“ Totholz und solchem, das „zählt“. Eine Differenzierung ist so 

folgender Satz „Bäume, die aufgrund 

unter die Definition des Totholzes.“ 

„

.“, in der 















































































 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Granstedter Wald“ 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ ist die 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Ostetal" vom 27.04.1962 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 1962) im Geltungsbereich der 
Naturschutzgebietsverordnung des NSG "Ostetal mit Nebenbächen" aufgehoben worden. Nahe 
der Ortschaft Granstedt ist ein größerer Bereich durch das noch vorhandene o.g. LSG geschützt, 
der über die Grenzen des NSG hinausgeht. Da weder der Verordnungsinhalt noch die 
Abgrenzung den heutigen Gegebenheiten entsprechen, wird das LSG „Granstedter Wald“ 
ausgewiesen und das LSG „Ostetal“ im Geltungsbereich aufgehoben. 
 
Das ca. 200 ha große Gebiet befindet sich östlich der Naturschutzgebiete "Ostetal mit 
Nebenbächen“ und „Huvenhoopsmoor“ in der Gemeinde Selsingen bzw. Gemeinde Sandbostel 
nahe der Ortschaft Granstedt im Landkreis Rotenburg (Wümme). Das LSG besteht größtenteils 
aus Kiefernwäldern armer Sandböden, Laubwaldjungbeständen, bodensaurem Eichenwald und 
Fichtenforsten. Die von Kiefern dominierten Mischwälder mit eingestreuten Eichen, Birken und 
Ebereschen lassen sich durch eine Kraut- und Strauchschicht mit Arten des bodensauren 
Eichenmischwaldes und einem zum Teil hohen Totholzanteil charakterisieren. Darüber hinaus 
befindet sich im südlichen Teil des Gebietes ein naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer mit 
einer Verlandungszone aus flutenden Torfmoosen und weiteren Moorpflanzenarten. Im Gebiet 
befinden sich zudem intensiv genutzte Ackerflächen.  
 
Das Verfahren zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie der anerkannten 
Naturschutzverbände wurde mit Schreiben vom 23.08.2023 eingeleitet. Zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit wurde der Verordnungsentwurf nebst Karten und Begründung in der Zeit vom 
11.09.2023 bis zum 10.10.2023 durch die Samtgemeinde Selsingen sowie den Landkreis 
Rotenburg (Wümme) öffentlich ausgelegt. Im weiteren Verfahren wurde ein Einzelgespräch mit 
dem hauptsächlich betroffenen Grundstückseigentümer durchgeführt. Die aufgrund von 
Stellungnahmen, Einwendungen sowie des Einzelgesprächs erfolgten Änderungen des 
Verordnungsentwurfes sind grau hinterlegt. 
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Die eingegangenen Anregungen und Bedenken sind ausgewertet worden und als Kurzfassung 
den Sitzungsunterlagen beigefügt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet "Granstedter Wald" werden in der anliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
 
 
 
Prietz 
 





–









LGL N

Grenze des Landschaftsschutzgebiets

Kartengrundlage:

Maßstab 1:25.000

Naturschutzgebiete

Karte 1

Karte 2

Karte 3



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über das Landschaftsschutzgebiet 

"Granstedter Wald"

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den XX.XX.2023

Prietz
Landrat

Kartengrundlage:

Maßstab 1:7.000

Grenze des Landschaftsschutzgebiets

Karte 1 von 3

Acker (§ 4 (5))

4



3160

Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über das Landschaftsschutzgebiet 

"Granstedter Wald"

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den XX.XX.2023

Prietz
Landrat

Kartengrundlage:

Maßstab 1:7.000

Karte 2 von 3

Stillgewässer (§ 2 (2) Nr. 4)

Acker (§ 4 (5))

Grenze des Landschaftsschutzgebiets

4



3160

Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über das Landschaftsschutzgebiet 

"Granstedter Wald"

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den XX.XX.2023

Prietz
Landrat

Kartengrundlage:

Maßstab 1:7.000

Karte 3 von 3

Stillgewässer (§ 2 (2) Nr. 4)

Acker (§ 4 (5))

Grenze des Landschaftsschutzgebiets

4



–



–



r Punkt 5 der Begründung genannten Maßnahme „Umwandlung von



Neuausweisung aus dem Landschaftsschutzgebietes „Granstedte

LSG „Granstedter



LSG „Ostetal" liegen, die meisten Flächen, insbesondere die 
zum LSG „Ostetal" auf. 

ng „Granstedter Wald" würde das 

im Bereich „Beim Ochsenberge“ 

„Ostetal mit Nebenbächen“

in der Mitte des LSG „Granstedter 
Wald“, weshalb diese Flächen nicht 



zum LSG „Ostetal".

ich „Hinter dem Sandberge" eine 

ng des bisherigen LSG „Ostetal“ 



–



sollen. Es handelt sich um „Allerweltswald", wie er an vielen Stellen



Angrenzung an das NSG „Ostetal 
mit Nebenbächen“, weshalb diese 





„Ostetal“ das LSG „Granstedter Wald“ ausgewiesen werden soll. Damit ist gewährleistet, 

bisherigen LSG „Ostetal“ deutlich mehr Flächen aus den Schutzgebietsbet



Überschneidungen mit der aktuellen Arbeitskarte „Potenzialflächenermittlung 
Windenergie“ kommt, bitten wir darum, dass bei einer Abwägung der unterschiedlichen 

„Potenzialflächenermittlung 

Diese „Doppelüberplanung" kann 

5. Entlang der Oste werden viele Bereiche des LSG „Ostetal" aufgehoben. Nur im 



Wald" aus Resten des alten LSGs „Ostetal" u
„Ostetal mit Nebenbächen“ ergibt. Ein Blick auf die Flächen i

„Ostetal" auf 

Das LSG „Ostetal“ wird demnächst 

das LSG „Granstedter Wald“. 



Das LSG „Ostetal“ wird

–



hinzuweisen, dass sich das LSG östlich des NSG „Ostetal mit Nebenbächen" befindet. Des 
h das LSG nicht „westlich der Gemeinde Selsingen". Vielmehr 

befindet sich das LSG „westlich der Ortschaft Granstedt innerhalb der Gemeinde 
dass sich das „neue" LSG in den Gemarkungen 

„Ostetal mit Nebenbächen“ und 



vielen Dank für die Beteiligung zum geplanten Landschaftsschutzgebiet „Granstedter 
Wald“. Die Schutzgebietsausweisung wird seitens der Fachbehörde für Naturschutz 

Formulierung „möglichst“ erscheint an dieser Stelle zu bestimmt.

VO angepasst: „die 

–

“



–



–
Zum Entwurf der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Granstedter Wald“ wird 

–

Passus ergänzt: „Dabei bezeichnen 

fgebaut sind.“
–



–

–

–

–

Fläche „Hinterm Sandberg“ kommt es durch den vorliegenden 



–

„Das Bundesumweltministerium (BMUV) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist bei 

beteiligen.“

–



–

Zitat Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: „Durch eine qualifizierte 



marktorientierte Bewirtschaftung unverzichtbar.“



–
2. Der Samtgemeinde Selsingen wurde die Aufgabe „Förderung des Tourismus" von den 

. Hierbei setzt die Samtgemeinde Selsingen auf „sanften 

Innerhalb des geplanten LSG „Ostetal" befindet sich seit mehr als 50 Jahren ein „Trimm

Pfad in Granstedt wird vom Verein „Landtouristik SG Selsingen e.V." betreut und 

–



–
Laut § 4 Abs. 2 Nr. 3 ist „die 

der Weide“ weiterhin 

–

–

Missverständnisse zu vermeiden, müssen unter „Freistellungen“ die 

amtlich geologischen Landesaufnahme (Sondierbohrungen, flache Schürfe, …) 

„Freigestellt sind: Maßnahmen zur Durchführung geowissenschaftlicher Untersuchungen 



–

–



„alten Ostebrücke“ weiter vorangetrieben. Dieser dann neu erschlossene Bereich der 

leider auch vorbei. Die in der Verordnung angestrebte „Ruhe in der Natur“ kann leider 

Eine ähnliche Thematik lässt sich beim Thema „ordnungsgemäße Jagdausübung" 





–

Siehe Seite 4 „17. gentechnisch veränderte Organismen einzubringen“



Landwirtschaft) „Hinter dem Sandberg“ 
komplett durch das LSG eingeschlossen wird und das Ackerland „Auf dem Sandberg“ 



jedoch durch das Verbot unter dem § 3 16. „Verbot von Erstaufforstungen auf Grünland“ 



Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Granstedter Wald“. Als Anlass der 
Das LSG „Ostetal“ wird durch das 
LSG „Granstedter Wald“ abgelöst.



–



Eigentumsflächen im neu ausgewiesenen Naturschutzgebiet (NSG) „Ostetal mit 
Nebenbächen“.

Novellierung und Erweiterung des „alten“ LSG in Granstedt. Nach dem 



verloren. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kommt aus der 

„Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart 

–
–

politischen Entscheidungen sein.“

hmagazin „AFZ Der Wald“ in der Ausgabe 14/2023 durch Gang et al. die 
„Bewertung seltener Nadelbaumarten anhand robuster Pareto Kurven“ dargestellt. Die 



19 unter „§3 Verbote“ und die Punkte 
1./2./4./5. unter „§4 Zulässige Handlungen (6) ordnungsgemäße Forstwirtschaft“ 

–









Da die Bodenrente im Wald bei Umsetzung der Verordnung langfristig 0€/ha beträgt, wird 

rapide gesunken, Profiteure dieser „Kulturlandschaft“ sind vor allem Wildscheine. Auch 

westlich der „alten Oste“. Ein Unterbewuchs in diesem Bestand ist nicht vorhanden. Vor 



Geldbußen bis zu einer Höhe von 25.000€ sorgen für 

In der Begründung zum Verordnungsentwurf wird unter Punkt 1 „Anlass der Ausweisung 
Landschaftsschutzgebietes“ beschrieben, warum ein neues LSG ausgewiesen werden 

1. Vorhandenes LSG „Ostetal“ wird durch neues NSG „Ostetal mit Nebenbächen“ 



Auszug aus den Umweltkarten Niedersachsen. In rot ist das bestehende NSG „Ostetal mit 
Nebenbächen“ und in grün das bestehende LSG „Ostetal“ dargestellt. Es wird deutlich, 

„abgepuffert“ wird. Die neue Verordnung stellt ausschließlich eine willkürliche 





„Granstedter Wald" Stellung zu beziehen und Ihnen seine Einwendungen darzule

„Granstedter Wald" ist unter Punkt 5 „Entwicklungsziele" die „Entwicklung von 

„Umwandlung von Acker in Grünland mit regionaltypischer Vegetation" ist als eine 

Wie bereits in meiner Stellungnahme zum LSG „An der Mehde“ angemerkt, halten wir die 
Formulierung zum Totholz für unglücklich, da auch frisch abgestorbene Bäume „tot“ sind. 

folgender Satz „Bäume, die 



ischen „frischem“ Totholz und solchem, das „zählt“. 

die Definition des Totholzes.“ Aus 
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Anhang Abwägungstabelle Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) 

"Granstedter Wald" 
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Bezeichnung: 
 
Aufhebung der Landschaftsschutzgebiete (LSG) „Ostetal„, „Wümmeniederung von der 
Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“, 
Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)„, „Hastedter Schnuckenheide“, 
„Vareler Wacholdergebiet„ und „Untere Rodau- und Wiedauniederung“ 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ ist die 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Ostetal" vom 27.04.1962 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 1962) im Geltungsbereich des NSG außer Kraft getreten. 
 
Im Zuge der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau 
und Trochelbach“ wurden die LSG „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts 
bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ vom 29.06.1940 (Amtsblatt der Regierung zu 
Stade, Stück 28 vom 13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 03.07.1940), 
„Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)“ vom 06.04.1937 (Rotenburger 
Anzeiger Nr. 13 153 vom 31.10.1938), „Hastedter Schnuckenheide“ vom 29.06.1940 (Amtsblatt 
der Regierung zu Stade, Stück 28 vom 13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 03.07.1940), 
„Vareler Wacholdergebiet“ vom 17.12.1940 (Amtsblatt der Regierung zu Stade, Stück 52 vom 
28.12.1940) und „Untere Rodau- und Wiedauniederung“ vom 23.07.1951 (Amtsblatt der 
Regierung in Stade, Nr. 27 vom 29.09.1951) im Geltungsbereich des NSG aufgehoben.  
 
Weiterhin schutzwürdige bzw. schutzbedürftige Teilflächen der LSG wurden bzw. werden neu als 
LSG bzw. NSG ausgewiesen. Dies betrifft das LSG „An der Mehde“ nahe der Stadt Zeven, das 
LSG „Roter Moor und Altes Moor“ bei Stemmerfeld, das LSG „Granstedter Wald“ bei Granstedt 
sowie das NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ nördlich von Bremervörde.  
 
Die in beiden Verordnungsverfahren eingegangenen Anregungen und Bedenken sind 
ausgewertet worden und als Kurzfassung den Sitzungsunterlagen beigefügt.  
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Aufhebung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Ostetal“ (LSG-ROW 121) werden beschlossen. 

 
2. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung des 

Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Aufhebung der Verordnungen  über die 
Landschaftsschutzgebiete „Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)“ 
(LSG-ROW 001), „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis an die 
Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ (LSG-ROW 014), „Hastedter Schnuckenheide“ 
(LSG-ROW 006), „Vareler Wacholdergebiet“ (LSG-ROW 017) und „Untere Rodau- und 
Wiedauniederung“ (LSG-ROW 020) werden beschlossen. 
 
 

 
 
 
Prietz 
 



„ “

„Ostetal“ (LSG



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung
des Landschaftsschutzgebietes Ostetal

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

aufzuhebendes Landschaftsschutzgebiet

Naturschutzgebiet

1:50.000

Karte 1

4



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung
des Landschaftsschutzgebietes Ostetal

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

aufzuhebendes Landschaftsschutzgebiet

Naturschutzgebiet

1:50.000

Karte 2

4



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung
des Landschaftsschutzgebietes Ostetal

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

aufzuhebendes Landschaftsschutzgebiet

Naturschutzgebiet

1:50.000

Karte 3

44



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung
des Landschaftsschutzgebietes Ostetal

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

aufzuhebendes Landschaftsschutzgebiet

Naturschutzgebiet

1:50.000

Karte 4

4



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung
des Landschaftsschutzgebietes Ostetal

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

1:50.000

Karte 5

Naturschutzgebiet

aufzuhebendes Landschaftsschutzgebiet

geplantes Naturschutzgebiet

4



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung
des Landschaftsschutzgebietes Ostetal

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

1:50.000

Karte 6

Naturschutzgebiet

geplantes Naturschutzgebiet

aufzuhebendes Landschaftsschutzgebiet

4



Daher ist es aus unserer Sicht zwingend geboten, dass das LSG „An der Mehde“, das 
LSG „Granstedter Wald“ und das NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ jeweils in der von 

des LSG „Ostetal“ waren, aber aus 

„Ostetal“

„Oste mit 
Nebenbächen“ wurde das LSG Ostetal 



Waldgebiet „Vorwerk“ im südöstlichen Bereich von Bremervörde 

Bahnstrecke. Aufgrund der angrenzenden Naturschutzgebiete „Ostetal mit 
Nebenbächen“ und „Beverniederung“ wäre es

Grundsätze der „Langfristige
ökologischen Waldentwicklung“ 

Abgrenzung des LSG „Ostetal“ sind 

hutzgebietes (NSG) „Oste mit 



Nebenbächen“ wurde das LSG Ostetal 







Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ sind 

Das LSG Ostetal ist zudem im Zuge der Ausweisung des LSG „An der Mehde“, des LSG 
„Granstedter Wald“ und des NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“



„Wümmeniederung unterhalb der Stadt 
Rotenburg (Wümme)“ , „Wümmeniederung

Rotenburg aufwärts bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“
, „Hastedter Schnuckenheide“ , „Vareler Wacholdergebiet“ 

und „Untere Rodau und Wiedauniederung“

„Wümmeniederung
(Wümme)“ (LSG ROW 001), „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis 
an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ (LSG ROW 014), „Hastedter Schnuckenheide“ 

ROW 006), „Vareler Wacholdergebiet“ (LSG ROW 017) und „U
Wiedauniederung“ (LSG





Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung

 von Landschaftsschutzgebieten an 
der Wümmeniederung

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

aufzuhebende Landschaftsschutzgebiete 

Naturschutzgebiet

1:50.000

Karte 2



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung

 von Landschaftsschutzgebieten an 
der Wümmeniederung

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

aufzuhebende Landschaftsschutzgebiete 

Naturschutzgebiet

1:50.000

Karte 3



Karte zur Verordnung des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) über die Aufhebung

 von Landschaftsschutzgebieten an 
der Wümmeniederung

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme), den xx.xx.2023

Prietz
Landrat

aufzuhebende Landschaftsschutzgebiete 

Naturschutzgebiet

1:50.000

Karte 4



, „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg 
Wümme“, „Hastedter Schnuckenheide“, „Vareler Wacholdergebiet“ und „Untere Rodau

Wiedauniederung“

und das Management oftmals ineffektiv ist (siehe auch „NATURA 2000“ Nummer 

wurden als NSG „Wümme
mit Rodau, Wiedau und Trochelbach“ 



„Roter Moor und altes Moor“ 







Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Wümmeniederung mit Rodau, 
Wiedau und Trochelbach“ sind die „Wümmeniederung 
unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)“ vom 06.04.1937 (Rotenburger Anzeiger Nr. 13 153 

„Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis an die 
Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ vom 29.06.1940 (Amtsblatt der Regierung zu Stade, 
Stück 28 vom 13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 03.07.1940), „Hastedter 
Schnuckenheide“ vo
13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 03.07.1940), „Vareler Wacholdergebiet“ vom 
17.12.1940 (Amtsblatt der Regierung zu Stade, Stück 52 vom 28.12.1940) und „Untere Rodau
und Wiedauniederung“ v

Das LSG „
“ der Ausweisung des LSG „Roter 

Moor und Altes Moor“ im Geltungsbereich des neuen LSG aufgehoben worden.

„Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg 
ümme)“, „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg a

Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ „Hastedter Schnuckenheide“, „Vareler 
Wacholdergebiet“ und „Untere Rodau “ 



 
 

 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Änderung der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) „Untere Bade und Geest“ 
 
 
Sachverhalt: 
 
Das Landschaftsschutzgebiet steht einer gemeindlichen Bauleitplanung entgegen.  
 
Diese Bauleitplanung kann nur erfolgen, wenn das Landschaftsschutzgebiet, soweit es der 
Planung entgegensteht, aufgehoben wird. Hierzu hatte die Stadt Zeven bereits im Jahr 2021 ein 
Verfahren zur Teilaufhebung des Landschaftsschutzgebietes in den Ortschaften Badenstedt und 
Bademühlen angestrebt. Im Zuge dieses Verfahrens hat der Kreistag in seiner Sitzung am 
21.12.2021 beschlossen, die Aufhebung auf die Ortschaft Badenstedt zu beschränken und der 
Stadt Zeven die Gelegenheit zu geben, die aufzuhebenden Teile in der Ortschaft Bademühlen zu 
überdenken. Die Stadt Zeven hat mit anliegendem Schreiben vom 29.06.2023 ergänzend 
beantragt, das oben genannte Landschaftsschutzgebiet im Bereich Bademühlen in kleineren und 
geänderten Teilbereichen aufzuheben. 
 
Das Landschaftsschutzgebiet LSG-ROW 124 erstreckt sich jedoch über eine größere Fläche als 
das Gebiet der geplanten Bauleitplanung. Bei den beantragten Bereichen handelt es sich um 
Grünland, Acker, einen Baumbestand und bereits bebaute Grundstücke. Eine besondere 
Schutzwürdigkeit ist nicht erkennbar, da es sich um intensiv anthropogen überprägte 
Landschaftsteile handelt. 
 
Aus naturschutzrechtlicher Sicht ist daher eine teilweise Aufhebung des 
Landschaftsschutzgebietes vertretbar. Eine Beeinträchtigung des angrenzenden 
Naturschutzgebietes „Ostetal mit Nebenbächen“ ist nicht zu besorgen. 
 
Dem Antrag ist lediglich im Bereich des Wehres nicht zu folgen, da in diesem Bereich noch das 
FFH-Gebiet Nr. 30 „Oste mit Nebenbächen“ liegt und diese Gebiete sind rechtlich zu sichern. 
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Beschlussvorschlag: 
 

Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die 3. Verordnung des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Änderung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Untere Bade und Geest“ (LSG-ROW 124) werden 
beschlossen. 

 
 

 
 
Prietz 
 



„ “

Landschaftsschutzgebiet „Untere Bade und Geest“ (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Stade 
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Änderung des Landschaftsschutzgebietes (LSG) "Untere Bade und Geest" 

 

Auswertung der Anregungen und Bedenken aus dem Beteiligungsverfahren (TÖB- und Verbands- und Öffentlichkeitsbeteiligung) 

 

TÖB/ Einwender Empfehlungen für Änderungen/ Ergänzungen/ Einwendungen Bewertung 

Allgemeines- Leitungen 

Bauamt Im nördlichen Bereich scheint die Abgrenzung stadtplanerisch nicht nachvollziehbar. 

Durch die Ausdehnung in den bisher nicht bebauten Außenbereich werden 

Bauwünsche geweckt, die möglicherweise nicht erfüllt werden können. 

Beide zur Siedlungsentwicklung 

vorgesehenen Bereiche befinden sich 

planungsrechtlich im Außenbereich 

und werden nicht vom 

Flächennutzungsplan umfasst. Die 

Flächen im nördlichen Bereich sind für 
sich betrachtet nicht schutzwürdig und 

können aus dem Geltungsbereich der 

Verordnung entlassen werden. Alles 

Weitere wäre in einer möglichen 

Bauleitplanung durch Samtgemeinde 

und Stadt Zeven zu klären. 

Anglerverband Die dem Antrag beigefügten Karten sind im Bereich der geplanten Löschungsfläche 

nicht kongruent. Die dargestellten Karten a) „Karte zur 3. Änderungsverordnung“ 

und b) Karte „Anlage 1“ umfassen nicht das gleiche Gebiet. Aus Gründen der 

Rechtssicherheit muss hier eine vollständige Übereinstimmung erzielt werden (siehe 

Anhang, Anglerverband, S. 2). 

 

 

 

Weiterhin ist nicht nachvollziehbar dargelegt, aus welchen Gründen die Löschung 

des LSG in diesem Bereich erfolgen soll. Die den Unterlagen beigefügte Begründung 

und das Schreiben der Stadt Zeven vom 29.6.2023 nehmen ausschließlich auf den 

Bereich am Brümmerhofer Weg Bezug. Insgesamt sind die vorgelegten Unterlagen 

für eine sachgerechte Prüfung, ob die geplante Teillöschung des LSG an der Mühle 

Die Karte zur 3. Änderungsverordnung 

des Landkreises Rotenburg (Wümme) 

über das Landschaftsschutzgebiet 

„Untere Bade und Geest“ bildet die 

herausgenommen Flächen sachgemäß 
ab. Sie ist auch im 

Beteiligungsverfahren 

unmissverständlich als Bestandteil der 

geplanten Änderungsverordnung 

bezeichnet und ausgelegt worden. 

 

Alles Weitere wäre in einer möglichen 

Bauleitplanung durch Samtgemeinde 

und Stadt Zeven zu klären. Der 

Landkreis Rotenburg wird im Rahmen 
der Planaufstellung beteiligt und 

entsprechende Stellungnahmen 

abgeben. 
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erforderlich ist und in welcher Form hier eine naturschutzfachliche Abwägung 

stattgefunden hat, nicht wirklich hilfreich. 

 

 

 

 

 

 

Weiterhin ist es nicht zutreffend, dass an der Mühle keine „Bereiche mitbesonderen 

Schutzwürdigkeiten bzw. Schutzbedürftigkeiten“ und hier nur „Grünland, Acker,, ein 

kleines Waldstück und bereits bebaute Grundstücke“ liegen (vgl. Begründungstext 

sowie Schreiben Stadt Zeven v. 29.6.2023). Trotz der Siedlungslage ist dieser Bereich 

von zum Teil alten und für das Orts- und Landschaftsbild prägenden und 

wertgebenden, standortgerechten Gehölzen (Eichen, Eschen, Erlen u.a.) bestimmt. 

Eine Entlassung dieser Fläche hätte zur Folge, dass die bisher über den § 3 (1) f. LSG-

Verordnung geschützten und ortbildprägenden Gehölzbestände diesen Schutz 

verlieren und ersatzlos gefällt werden dürften. Wir regen an, den Erhalt der bisher 

geschützten, ortbildprägenden Gehölzbestände als verpflichtende Auflage in die 

nachfolgende Bauleitplanung aufzunehmen. Weiterhin halten wir es für 

angemessen, die Begründung für die Teillöschung besser und nachvollziehbarer als 

bisher darzulegen 

Im Rahmen des Änderungsverfahrens 

wurden die Flächen vor Ort 
begutachtet. Es handelt sich 

größtenteils um eine Siedlungsfläche 

mit angrenzender intensiv genutzter 

Ackerfläche. Die Gehölze dürfen auch 

weiterhin nur mit entsprechender 

Genehmigung entfernt werden. Im 

Falle einer Bauleitplanung wären die 

Umweltbelange auf dieser Ebene 

sachgerecht abzuhandeln. 

 
Seit dem 04.12.2020 ist die 

Eingriffsgenehmigung gemäß § 17 

Abs. 3 BNatSchG auch in 

Niedersachsen vollständig anwendbar. 

Daher dürfen die Bäume, sofern sie ein 

gewisses Alter erreicht haben, nicht 

ersatzlos gefällt werden. 

 

Alles Weitere wäre in einer möglichen 

Bauleitplanung durch Samtgemeinde 
und Stadt Zeven zu klären. Der 

Landkreis Rotenburg wird im Rahmen 

der Planaufstellung beteiligt und 

entsprechende Stellungnahmen 

abgeben. 

 

NLF Für das oben genannte LSG wurde beantragt, Teilflächen aus dieser Verordnung 

herauszunehmen, mit dem Zweck diese Flächen anschließend für Wohnbebauung zu 

entwickeln. Dieser Wunsch der Eigenentwicklung kann nachvollzogen werden, 

bezüglich der Waldbelange ergeben sich daraus aber Konflikte. 

Grundsätzlich sind unabhängig von einer Zugehörigkeit zu einem 
Landschaftsschutzgebiet Waldflächen rechtlich als Wald zu behandeln. Im Fall einer 

Wohnbebauung sind demnach entsprechende Abstände gemäß LROP sowie RROP 

einzuhalten.  

Eine mögliche Waldeigenschaft bliebe 

auch nach einer Änderung des 

Landschaftsschutzgebietes bestehen. 

Eine etwaige Inanspruchnahme von 

Wald kann erst im Rahmen einer 
möglichen Bauleitplanung erfolgen, 

wobei die Waldbelange sachgerecht in 

eine Abwägung einzustellen sind. 
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Wie bereits in meiner Stellungnahme vom Juni 2021 dargestellt, handelt es sich bei 

dem westlichen Bereich des Flurstücks 80/2 um Wald (rot) im Sinne des NWaldLG. 

Diesen zum Zwecke der Wohnbebauung aus dem LSG zu entlassen, erschließt sich 

nicht, da eine Waldumwandlungsgenehmigung hierfür nicht erteilt werden dürfte. 

Zudem sind die oben angesprochenen Abstände einzuhalten, wonach sich lediglich 

die blau gekennzeichneten Bereiche für Baufenster ergeben. Alternativ bzw. 

ergänzend rege ich an, den nördlichen Bereich (Alternativvorschlag) für eine 

Wohnbebauung zu überprüfen. Für das Flurstück 80/2 lehne ich eine Entlassung aus 

dem LSG ab (siehe Anhang, NLF, S. 3). 

 
Für den Teilbereich südlich der Ostereistedter Straße (Flurstück 84/7) kann eine 

Wohnbebauung unabhängig von einer Entlassung aus dem LSG nicht realisiert 

werden, da das verbleibende Baufenster (blau) bei einem angenommenen 

Mindestabstand von 30m zu klein ist. Hier rege ich an, die südlich liegenden Flurstücke 

für eine Wohnbebauung zu überprüfen. 

 

Aufgrund der zu erwartenden Konflikte bezüglich der Waldbelange wird die 

Entlassung der o.g. Flurstücke vor dem Hintergrund des Zwecks (Wohnbebauung) 

abgelehnt (siehe Anhang, NLF, S. 4). 

 
Diese Stellungnahme ist mit dem LWK Forstamt Nordheide - Heidmark gemäß §5 (3) 

NWaldLG abgestimmt. 

 

 
Die Bauleitplanung erfolgt im Rahmen 

der kommunalen 

Selbstverwaltungsgarantie. Der 

Landkreis Rotenburg wird im Rahmen 

der Planaufstellung beteiligt und 

entsprechende Stellungnahmen 

abgeben. Es besteht insoweit durchaus 

die Möglichkeit, Wald zu überplanen. 

 

 
Eine etwaige Inanspruchnahme von 

Wald kann erst im Rahmen der noch 

folgenden Bauleitplanung erfolgen. 

Die Bauleitplanung erfolgt im Rahmen 

der kommunalen 

Selbstverwaltungsgarantie. Der 

Landkreis Rotenburg wird im Rahmen 

der Planaufstellung beteiligt und 

entsprechende Stellungnahmen 

abgeben. 
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